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App-Stores sollen zu mehr Transparenz von Apps beit ragen 
 

 
Datenschutzaufsichtbehörden aus der ganzen Welt for dern App-Store-Betrei-
ber dazu auf, eine Verlinkung zu Datenschutzhinweis en von App-Anbietern 
innerhalb des App-Stores zu verlangen. Dies soll zu  mehr Transparenz für die 
Nutzer führen und diesen eine Entscheidung für oder  gegen eine App in 
Kenntnis des Datenumgangs ermöglichen. 
 
 

An den internationalen Prüfaktionen des Global Privacy Enforcement Networks (GPEN) 
(https://www.privacyenforcement.net/), den sog. „Sweep-Days“ in den Jahren 2013 und 2014 haben 
sich 23 Dateschutzaufsichtsbehörden aus der ganzen Welt, u. a. in Deutschland der Landesbeauf-
tragter für den Datenschutz Baden-Württemberg und das Bayerische Landesamt für Datenschutz-
aufsicht (BayLDA) beteiligt. Ebenso wie die weiteren beteiligten Datenschutzaufsichtsbehörden 
konnte auch das BayLDA feststellen, dass eine transparente Darstellung des Datenumgangs mittels 
einer App häufig nicht vorhanden, ungenügend oder zu versteckt gewesen ist. Nach Ansicht der Da-
tenschutzaufsichtsbehörden kann ein Nutzer bestmöglich bereits innerhalb des App-Stores, d.h. vor 
dem Herunterladen, über den Umgang mit den personenbezogenen Daten durch die App informiert 
werden. 
 
Deshalb fordern die 23 Datenschutzaufsichtsbehörden sieben App-Store-Betreiber in einem offenen 
Brief dazu auf, von App-Anbietern zwingend einen Link zu Datenschutzhinweisen im App-Store zu 
verlangen.  
 
Zwar besteht nach den Erkenntnissen der Aufsichtsbehörden bereits derzeit die Möglichkeit, einen 
Link zu Datenschutzhinweisen im App-Store zu setzen, allerdings wird ein solcher von den App-
Store-Betreibern nicht verlangt und von den App-Anbietern dort häufig nicht gesetzt. Da sich die 
Nutzer regelmäßig im App-Store über Apps informieren und für gut befundene Apps dort herunterla-
den, sollten neben einer Beschreibung der App selbst, den Bewertungen und technischen Informati-
onen auch Datenschutzhinweise zu finden sein. Denn nur, wenn Datenschutzhinweise bereits vor 
dem Herunterladen und Start einer App gelesen werden können, kann sich ein Nutzer informiert für 
oder gegen die Nutzung einer App unter dem Aspekt Datenschutz entscheiden. 
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